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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im September 2021 präsentierte der Bundesrat seinen Bericht zur «Auslegeordnung
zur Individualbesteuerung», den das Parlament mit der Rückweisung seines
Gesetzesentwurfs für eine ausgewogene Paar- und Familienbesteuerung verlangt hatte.
Darin legte er die Auswirkungen dreier Modelle der Individualbesteuerung für
verschiedene Haushaltstypen dar – der reinen Individualbesteuerung, der modifizierten
Individualbesteuerung und der Individualbesteuerung nach Ecoplan, welche dieses
Modell im Auftrag der Müller-Möhl Foundation und von alliance F erarbeitet hatte. 
Dabei sollten sowohl eine aufkommensneutrale als auch eine Ausgestaltung mit
Mindereinnahmen bei der direkten Bundessteuer von CHF 1.5 Mrd. in Betracht gezogen
werden.

Bei einer aufkommensneutralen Ausgestaltung der reinen Individualbesteuerung
werden die Einkommen und Vermögen unabhängig des Zivilstands einzeln erfasst, alle
Personen werden zu einem identischen Steuertarif besteuert. Dadurch steigt die
Belastung, je ungleicher die Einkommen bei Paaren verteilt sind. Durch eine hälftige
Anrechnung der kinderbedingten Abzüge könnte zudem auch die Steuerbelastung von
Ehepaaren mit Kindern ansteigen. Entlastet würden hingegen Alleinstehende ohne
Kinder. 
Zur Entlastung von Paaren mit ungleichen Einkommen wird bei der modifizierten
Individualbesteuerung für diese Ehepaare ein Abzug oder eine pauschale Zuweisung
bestimmter Einkommensbestandteile auf die Eheleute vorgesehen, wobei nur ein
Steuertarif vorgesehen ist. Finanziert wird diese Entlastung über eine Erhöhung des
Steuertarifs, wodurch Alleinstehende ohne Kinder stärker belastet würden als bisher.
Allenfalls sind hier auch Abzüge für alleinstehende und/oder alleinerziehende Personen
möglich. Hier stellt sich gemäss Bericht die Frage, ob und wie diese Regelung so
zivilstandsneutral wie möglich ausgestaltet werden kann, inwiefern also Ehepaare und
Konkubinatspaare gleich behandelt werden.
Haushalte mit Kindern sollen mit der Individualbesteuerung gemäss Ecoplan entlastet
werden: Diese sollen weiterhin von einem Elterntarif profitieren, während Kinderlose
gemäss Grundtarif besteuert würden. Im Unterschied zu den anderen beiden Modellen
lägen somit zwei verschiedene Steuertarife vor. Alleinstehende ohne Kinder würden
dabei stärker belastet als bisher, da auch hier der Steuertarif erhöht würde. Auch diese
Besteuerungsart ist per se nicht zivilstandsunabhängig.

Werden Mindereinnahmen von CHF 1.5 Mrd. ermöglicht, «können [bei allen drei
Modellen] viele Haushaltskonstellationen steuerlich entlastet werden», betont der
Bundesrat. Dennoch sind insbesondere bei der reinen und der modifizierten
Individualbesteuerung Mehrbelastungen für Alleinstehende mit Kindern oder für
Ehepaare mit sehr ungleichmässiger Einkommensaufteilung möglich. 

Neben der Erläuterung der Auswirkungen nahm der Bundesrat auch eine Würdigung
der verschiedenen Modelle vor. Die reine Individualbesteuerung erachtete der Bericht
als «im Widerspruch mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Besteuerung nach
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit», jedoch seien die Zusammenhänge in diesem
Bereich so komplex, dass auch bei einer modifizierten Individualbesteuerung nicht alle
«von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Gerechtigkeitspostulate» gleichzeitig
erfüllt werden könnten. Bei der Individualbesteuerung gemäss Ecoplan würden
schliesslich Personen mit Kindern «im Vergleich mit kinderlosen Haushalten sehr stark
entlastet», überdies würde in vielen Konstellationen der Elternteil mit tieferem
Einkommen höhere Steuern bezahlen als der Elternteil mit höherem Einkommen.
Schliesslich betonte der Bundesrat im Bericht, dass er von einer Umsetzung durch alle
Steuerhoheiten (Bund, Kantone, Gemeinden) ausgehe, da eine alleinige Umsetzung auf
Bundesebene veranlagungstechnisch kaum umsetzbar und im Hinblick auf den
Steuerharmonisierungsauftrag in der Bundesverfassung auch nicht wünschenswert sei. 1

BERICHT
DATUM: 24.09.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Le rapport commandé par Yvonne Feri (ps, AG) livrant une analyse de la situation des
réfugié-es a été publié par le Conseil fédéral en septembre 2019. La rédaction du
rapport a été dirigée par le SEM, selon lequel quelques améliorations peuvent être
apportées. Par exemple, il faudrait garantir partout un hébergement tenant compte des
différences entre les sexes (toilettes séparées, dortoirs non mixtes avec des portes
pouvant être verrouillées, etc.). La question des femmes victimes de violences est ici
centrale. Le Conseil fédéral et le SEM annoncent que des améliorations peuvent être
faites dans la sensibilisation du personnel, la détection des victimes ainsi que l'accès
aux différentes offres spécialisées pour les femmes ayant obtenu le droit de rester en
Suisse. Dans le rapport, ces mesures sont justifiées par le fait que seules les femmes
ayant surmonté leurs traumatismes seront capables de s'intégrer et d'être
indépendantes financièrement. Une extension de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI)
pour les violences ayant eu lieu hors territoire suisse n'est selon le Conseil fédéral pas
souhaitable.

Plusieurs organisations, comme le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les
Réfugiés (HCR), le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH), le
Centre d'assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ) ont émis
des critiques sur ce texte, à la rédaction duquel elles ont participé en tant que groupe
de suivi. Le CSDH a d'ailleurs rédigé une analyse alternative. Il est reproché au SEM
d'avoir manqué de professionnalisme dans la rédaction de son rapport. Premièrement,
il aurait dû être confié à un organisme externe. Les femmes migrantes auraient dû être
interrogées au sujet de leur situation et des chiffres concernant les violences subies
par les femmes et les filles auraient dû être produits. Les organisations avaient en outre
formulé d'autres revendications, qui n'apparaissent pas dans le rapport officiel, comme
l'installation d'espaces non mixtes, des lieux d'hébergements externes aux centres
fédéraux pour les personnes spécialement vulnérables, du personnel féminin, des
doctoresses ou encore un service d'interprétariat professionnel accessible en
permanence et un dépistage systématique dès l'arrivée en centre fédéral. 
En définitive, le système actuel et les mesures proposées ne satisfont pas les exigences
de la Convention d'Istanbul, que la Suisse a ratifiée en 2017. De plus, les femmes à l'aide
d'urgence (régime d'allocation en-dessous du minimum vital pour les requérant-e-s
d'asile débouté-e-s) et celles en détention administrative ne peuvent bénéficier
d'aucune de ces mesures. 2

BERICHT
DATUM: 18.10.2019
SOPHIE GUIGNARD

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Im Juni 2021 präsentierte der Bundesrat den ersten Staatenbericht der Schweiz zur
Umsetzung der Istanbul-Konvention. Mit der Ratifikation der Istanbul-Konvention,
einem Übereinkommen des Europarats, hatte sich der Bund im Jahr 2017 verpflichtet,
sich gegen jegliche Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen einzusetzen. In
seinem ersten, beinahe 140 Seiten umfassenden Bericht legte der Bundesrat dar,
welche Aktionen zur Prävention und Bekämpfung solcher Gewalt sowie im Rahmen des
Opferschutzes seit Inkrafttreten der Konvention von Bund und Kantonen bereits
unternommen worden sind. Der Bundesrat war der Ansicht, dass die rechtlichen
Bestimmungen «den Anforderungen der Konvention insgesamt zu genügen
[vermögen]», und zeigte gleichzeitig auf, dass der Gesetzgeber seit Inkrafttreten der
Konvention in diesem Bereich nicht untätig geblieben war. So verwies er auf das im
Vorjahr in Kraft getretene Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes
gewaltbetroffener Personen, das Opfer von Stalking und häuslicher Gewalt besser
schützen soll. Eine entsprechende Bestimmung im ZGB zum Kontakt- und Rayonverbot
soll per 2022 rechtskräftig werden. Weiter wies der Bundesrat auf die laufenden
Arbeiten zur Revision des Sexualstrafrechts hin: Im Februar 2021 war ein
entsprechender Entwurf in die Vernehmlassung geschickt worden, der unter anderem
den Tatbestand der Vergewaltigung neu definieren soll. Gemäss Entwurf soll dieser
auch gelten, wenn keine Drohung oder Gewaltausübung von Seiten des Täters oder der
Täterin vorliegt («Nein-heisst-Nein»-Lösung). Mit der Neudefinition des Tatbestands
der Vergewaltigung soll auch eine geschlechtsneutrale Formulierung für Opfer von
Vergewaltigungen eingeführt werden. 
Laut dem Staatenbericht hat die Ratifikation der Istanbul-Konvention «eine neue

BERICHT
DATUM: 18.06.2021
MARLÈNE GERBER
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Dynamik ausgelöst». Die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt
sei ins politische Scheinwerferlicht gerückt. So sei etwa im Rahmen der
Legislaturplanung 2019–2023 die Erarbeitung eines nationalen Aktionsplans zur
Umsetzung der Konvention verabschiedet worden – als zu integrierende Massnahme in
die im April 2021 beschlossene Gleichstellungsstrategie 2030. Auch einige Städte und
Kantone hätten die Bekämpfung von Gewalt in ihre Legislaturziele aufgenommen oder
Aktionspläne verfasst. Auf allen föderalen Ebenen sei eine starke Zunahme an
parlamentarischen Vorstössen zum Thema verzeichnet worden. Ferner sei ein grosses
Netzwerk aus vielen Nichtregierungsorganisationen entstanden – das «Netzwerk
Istanbul Konvention» – , das sich für die Umsetzung der Istanbul-Konvention in der
Schweiz einsetze.
Benanntes Netzwerk war es denn auch, das im Juni 2021 einen 100-seitigen
Alternativbericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention publizierte, dem in weiteren
250 Seiten Schattenberichte mit Forderungen von verschiedenen NGOs folgten. Im
Alternativbericht bemängelte das Netzwerk etwa die zurückhaltende Rolle des Bundes.
«Föderalismus führt zu Willkür für Gefährdete und Gewaltbetroffene», so die Ansicht
des Netzwerks. Wenn ein zu grosser Teil der Kompetenz den Kantonen überlassen
werde, führe dies zu extrem unterschiedlichen Angeboten bezüglich Prävention,
Opferschutz und gar bei der Strafverfolgung. Generell würden auf allen föderalen
Stufen zu wenig finanzielle Mittel bereitgestellt. Nicht zuletzt forderte das Netzwerk
einen stärkeren Einbezug der Zivilgesellschaft bei der Erarbeitung von Gesetzen,
Massnahmen und Aktionsplänen. Kritisiert wurde in diesem Zusammenhang auch die
Erarbeitung der Gleichstellungsstrategie, die lediglich «unter minimalem Einbezug
eines exklusiven Kreises an Akteur_innen erarbeitet» worden sei. Ferner betonte das
breit gefächerte Netzwerk die Notwendigkeit, Massnahmen auf spezifische Gruppen
abzustimmen, so unter anderem auf Menschen mit Behinderung, Personen mit
Transidentität, Asylsuchende oder Kinder. In einem ausführlichen, in der
SonntagsZeitung publizierten Artikel bekräftigte die Geschäftsführerin von
Kinderschutz Schweiz, Regula Bernhard Hug, in letzterem Zusammenhang die
Forderung nach verstärkter Unterstützung für sogenannte Zeugenkinder, also für
Kinder, die miterleben, wie sich die Eltern oder Erziehungsberechtigten Gewalt antun. 
Unter den zahlreichen im Alternativbericht geäusserten politischen Forderungen
befanden sich auch solche, die zum gegebenen Zeitpunkt bereits im Parlament zur
Diskussion standen, so etwa die Forderung zur Einführung der «Erst Ja heisst Ja»-Regel
– auch diskutiert im Rahmen der hängigen Sexualstrafrechtsrevision –, Massnahmen zur
Bekämpfung von Minderjährigenehen oder die Einführung des Rechts auf gewaltfreie
Erziehung. Zu ein paar weiteren, im Bericht ebenfalls enthaltenen Forderungen wurden
nur wenig später ebenfalls Vorstösse lanciert, etwa zur Forderung nach nationalen
Präventionskampagnen, nach Sicherung des Aufenthaltsstatus von ausländischen
Opfern von häuslicher Gewalt oder derjenigen nach einem Verbot von
Konversionshandlungen (Pa.Iv. 21.483; Pa.Iv. 21.496; Pa.Iv. 21.497). 
Der Staatenbericht der Schweiz wird nun von einer unabhängigen internationalen
Expertengruppe evaluiert, die daraufhin der Schweiz bis Ende 2022 Empfehlungen für
weitere zu treffende Massnahmen abgeben wird. 3

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Verbände

Jahresrückblick 2023: Verbände

Zu den bedeutsamsten Ereignissen des Jahres 2023 gehörten für viele Verbände die
eidgenössischen Wahlen. Wohl am meisten Präsenz hatten dabei Economiesuisse,
Arbeitgeber-, Gewerbe- und Bauernverband, die erhebliche Mittel in ihre gemeinsame
Wahlkampagne «Perspektive Schweiz» investierten, welche zu einem
(land)wirtschaftsfreundlich zusammengesetzten Parlament beitragen sollte. Dabei
wurde insbesondere von links-grüner Seite, aber auch in Medienkommentaren und von
vereinzelten Bürgerlichen darauf verwiesen, dass der SBV und die grossen
Wirtschaftsverbände namentlich in den Themen Freihandel und Subventionen
grundlegend andere Interessen hätten, die mit der Zusammenarbeit nur notdürftig
zugedeckt und früher oder später aufbrechen würden. In den Medien wurde denn auch
unterschiedlich eingeschätzt, inwieweit der Rechtsruck im Nationalrat tatsächlich im
Sinn der grossen Wirtschaftsverbände sei, da er vor allem durch Gewinne der SVP
zustandekam, die in europa- und migrationspolitischer Hinsicht oft andere Positionen

BERICHT
DATUM: 31.12.2023
HANS-PETER SCHAUB
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vertritt als etwa Economiesuisse. Einig war sich die Presse indessen, dass der
Bauernverband gestärkt aus den Wahlen hervorging. Vor allem im Zusammenhang mit
den Wahlen konnte dieser gegenüber den Vorjahren auch seine Medienpräsenz
deutlich steigern (siehe Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse).

Mit Vorwürfen sah sich im Wahlkampf der Gewerkschaftsbund (SGB) konfrontiert, weil
er den Organisationsaufwand für eine grosse Kaufkraftdemonstration kurz vor den
Wahlen nicht als Wahlkampfkosten gemäss der neuen Transparenzgesetzgebung zur
Politikfinanzierung deklariert hatte. Der SGB legte sein Budget für die Demonstration
daraufhin rasch offen, stellte sich aber auf den Standpunkt, es habe sich nicht um eine
Wahlkampfveranstaltung gehandelt. Scharfe Kritik handelte sich sodann die
Kampagnenorganisation Campax ein, als sie im Wahlkampf einen Aufkleber verbreitete,
auf dem die SVP und die FDP mehr oder weniger explizit als «Nazis» bezeichnet
wurden. Campax änderte das Sujet daraufhin ab, doch der Vorfall führte zu erneuten
bürgerlichen Forderungen, die Regeln für politische Kampagnenaktivitäten von staatlich
unterstützten NGOs zu verschärfen.

Mehrere Verbände mussten sich im Berichtsjahr mit bedeutenden internen Konflikten
auseinandersetzen. Im Schweizer Tierschutz (STS) eskalierten Diskussionen um
Spesenabrechnungen und Führungsstil zu einem heftigen Machtkampf zwischen der
Präsidentin und einem Teil der übrigen Vorstandsmitglieder. Stärker politisch
aufgeladen war ein Machtkampf zwischen konservativen und progressiven Kräften in der
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), in dessen Zug der Vorstand alle
Neueintritte bis 2024 sistierte, um einen befürchteten «Putsch» an der
Mitgliederversammlung zu verhindern. Auch beim Konsumentenforum entbrannte ein
Konflikt mit stark politischer Note, indem ein Vereinsmitglied der Verbandsspitze
vorwarf, auf Kosten der Konsumentinnen- und Konsumenten-Interessen eine Kaperung
der Organisation, insbesondere durch Wirtschaftsverbände, zu orchestrieren. Beim
Hauseigentümerverband (HEV) war dessen Nein-Kampagne zum Klimagesetz Auslöser
für interne Auseinandersetzungen und zahlreiche, teilweise prominente
Verbandsaustritte. Zu einer Zerreissprobe kam es sodann bei der Frauen-
Dachorganisation Alliance F, als deren Spitze sich im März im Parlament zugunsten der
BVG-Reform einsetzte. Als Reaktion sistierten die SP Frauen zunächst ihre
Verbandsmitgliedschaft und prüften unter anderem den Aufbau einer neuen, linken
Frauen-Dachorganisation. Schliesslich entschieden sie jedoch, unter bestimmten
Bedingungen vorerst doch bei Alliance F zu bleiben.

Beim Gewerbeverband (SGV) fielen Auseinandersetzungen um die politische
Ausrichtung des Verbands derweil mit einem Personalgeschäft zusammen, das dem
Verband deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit bescherte als in den Vorjahren (siehe
Abbildung 2): Als Nachfolger des langjährigen Verbandsdirektors Hans-Ulrich Bigler
wurde zunächst Henrique Schneider gewählt, aufgrund einer Plagiatsaffäre wurde
Schneiders Wahl jedoch noch vor dessen Amtsantritt widerrufen. So wählte der SGV mit
Urs Furrer letztlich einen Verbandsdirektor, von dem die Medien einen moderateren
Kurs erwarteten als von Bigler und Schneider. Reibungsloser ging die Neubesetzung von
Spitzenposten in einer Reihe anderer Verbände über die Bühne, so beim
Arbeitgeberverband, bei der Syna, beim VPOD, beim Versicherungsverband, bei
Curafutura, bei der Bankiervereinigung, bei Avenir Suisse und bei Auto Schweiz.

Grössere strukturelle Veränderungen gab es in der Schweizer Verbandslandschaft
2023 kaum. Mit «Cinéconomie» wurde eine neue Allianz von Interessenorganisationen
der Filmwirtschaft gegründet. Die Bankiervereinigung konnte die Rückkehr von
Raiffeisen in den Verband verzeichnen, wohingegen der Krankenkassenverband
Curafutura den Austritt der KPT hinnehmen musste.

Mediale Aufmerksamkeit für eigene inhaltliche Forderungen erzielte der
Arbeitgeberverband mit einem Papier zum Fachkräftemangel, in dem er unter anderem
längere und flexiblere Arbeitszeiten forderte, was starke Kritik von den Gewerkschaften
provozierte. Der Mieterinnen- und Mieterverband forderte in der Diskussion um die
steigenden Mieten insbesondere staatliche Mietzinskontrollen gegen missbräuchliche
Mieten und deutlich mehr gemeinnützigen Wohnungsbau. Auch verschiedene
Gruppierungen der Klimabewegung versuchten, Aufmerksamkeit für ihre Anliegen zu
generieren, wobei sie wie in den Vorjahren wiederum zu teilweise umstrittenen
Aktionsformen griffen. 4
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